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Die Parteien sind si-ch'grundsätzlich darüber einig, class die Kooperation zwischen dern WZV
und der Stadt auf dern Gebiet der Abfallwirtschaft fortgesetzt werden soil.

Bereits sei-t dern Jahre 1991 arbeiten die Parteien im Rahmen"der AbfallentSorgung zusarn-

men. Seit dem Jahre 2006 . betreiben die Parteien g.emeinsam den Recyclinghof (Wertstoff-
hcf), die Schadstoffannahmestelle sowie die timschlaganlage auf .dem.B•etrlebsgelände in der
Oststraße 144 in Norderstedt.. •

Die ursprüngliche öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Parteien Ober gemeinsame Regelun-.

gen bel der Entsorgung von Abfällen.ist gemäß §. 13 der gegenständlichen Vereinba rung zeit-
lich befristet bis zvm 31.12.2018 geschlosen worden.

Eddärtes Ziel der Payteien 1st es, mit dem Abschluss der vorliegenden Vereinbarung eine•zu-
nächst zeftlich befristate Verlängerung der :(ooperatiorr zu vereinbaren, Urn.sodann

des Kalenderjahres über dle weitgre Zusammenate!t der Parteien ab dern Jahre 2020.zu :
handeln.

- • 3 :i..-.-'VeribirPrting der üfierillcil-rcelkhen Verelegmigi
•

. • •
(1) Zwischän den Parteien besteht Einigkeit dahingehend, das•s die grundiegenden ver- •

trag!ichen Vereinbarungen.aus cier ursprünglIChen. öffentilchen-rechtiichen Vereinba-

rung der Perteien über gmeinsame Regelungeb bei der Entsorgung von Abfälien•bel-
behalten bzw. für -den Zeitraum der .Verlängerung iortgeschrieben werden_soilen.•Die

.§§ 1-8 säwie §§ 1045 und §§ 14-16 der gegensandliche Vereinharvng werden 'Jon
den Pa rteien auf Grundiage dieser 1. Nacntragsvereinbarung fortgesthrieben.
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. (2) Das Betriebsgremlum im Sinrie des § 1.9 Abs. 1 der ursprüriglichen öffentlich-
renhtlichen.Vereinbarung der Parteien. wird unverzüglich, spätestensen Laufe des I.

. Quartats 2019 benannt und findet zu se'iner konstituierenden Sitzung zusammen.

(3) Die Betriebsführungsordpung iM Slone des 5 10 Abs. 2 lit g. der ursprünglichen öffent-
lich-redhilichen Vereinba(ung yvird durch das Betriebsgremiurn- unverzüglich, spätes-

• . tens jedoch im Laufe des il. auartais 2019 entworfen und abgescWossen. Die Becriebs-
füh;-ungsordnung wird ais Ver'cragsbestandtell von den Partelen wechseiseitig aner-

kannt.

•(4) Hinsichtlich der §§ 9 und 1.3 der ursprünglichen öffentlich;rechtlichen Vereinbarung
der Partaien über gerneinsa me Regelungen bei der Entsorgung von Abfäliengeiten die

nachfolgend ::*).hweichend ge.troffenen, vertraglichen Regelungen der 1: Nach tragsver-

, einbarung. •
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Abweichend u der baerigen Regelngen des § 9 der u3prünglich.en öffentlich•.rech4hen.
Vereinbarung der Partelen ÜGer gernelnsame Regelungen.bei der. Entsorgung vOn Abfällen

vereinbaren die Parteien nunmehr: • •. •. .
• (1) Die Kosten für. den Umschlag werden verursachergerecht nach dem f'rinzip.der Kos-

tenerstattung durch den WZV ermittelt und jeweils durch die.Partelen irn Umfang der
• • eigenenyeruesachung ge&agen und .erstattet. Veruisachergerecht bedeutet in die-
. •Sem Kontext, das.s nicht direkt zurechenbare Kosten rnengenabUngig (Maßstab ist die

• Tonnage der jeweiligen Part& im Urnschlag) den .Parteien im• Verhättnis zueinander
zugeredinet werden. Direkt zurechenbare KoSten-werden von der jeweiligen Partel
verursachergerecht getragen.. ••

(2) Die Kasten für den RecyclingholSchadstoffannahmestelle werden verursachergerecht
nach dem •Prinzip der Kostenerstattung dtirch den WZV ermittelt und jeweils durch die
Parteien irn Urnfang der eigenen Verursachung getrageri und erstattet. Verursacher-

. -. • -gerecht bedeutet jeweils, . dass nicht direkt zurechenbare Kosten Mengenabhängig
. • (Maßstab sind die .Kundenzahlen• der Part:el « bei Anlieferung auf dem Recycling-

•  , hof/Schadstoffannahmestelle) den Parteien irn Verhältnls zueinänder Zugerechnet
werden, pirekt zurechenbare Kosten.werden von der jeweiiigen Partei verursacherge-

. retht Q-etraen.

(3) Verwaitungskosten und allgemeine Kohen air den Betrieb und die Unterhaltung des
:Recyciinghofes, der Urnschiaganiage sowie der Schadstoffannahmestelie.. weiche

• hattikh/tbmatiscb nicht der Sorderung bfw. den--; Um.schiag zuzurechneri sind; wer-
den zwischen den Parteien in'folgendern Verhäftnis aufgeteilt. *

• • •a; Von 100% der vorbezeichneten, nicht näher zuzuweisenden.Kosten werden zu
- • 6'0% der Sortierung zugewiesen; diese Kostenfraktion Wird wiederurn nach

• dem Verhäitnis der den. je.Weiligen Parteien zuzureChnenden lundenaniiefe-
• !un&en ztigewiesen.- * • •

•

•13. Voh 100% der vorbezelchneten., nicht näher zuzuweisenden Kosten Werden zu
10% der Schadstoffannahmestelle zugewiesen; diese Kostenfraktigh wird Me-

- • •
• • Seite2 von 4 if
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• .derum nach dem Verhältnis der den jeweiligen Parte.len zuzurechnenden Kun-

. • denaniieferungen zugewiesen. • • . .
. • c. Von 100% dei'vorbezeichneten, nic.ht näher zuzuweisenden Kosten werden zu

30% dern• Umschlag 7ugewiesen; dieSe Kostenfraktion. wird wiederum nach
dern Verhältnis der den jeweiligen Parteien zuzurechnendern Tonnage-Antei( •
im Urnschlag zugewiesen.

• • 0.) mit der Erstattung der In §2•Abs. 1, 2, 3 lit a-c der vorliegenden 1. Nachtt'agVereinba-
rtIng aufgeführten Kosteri sind säm.tl(Che Kösten für die Mitbenutzung des.Recycling7

•hofs, umschlaganlage sbwie der Schadstoffannahmestelle abgeäolten. • •

(.5) Auf die zu 9.rsta-',:enclen Osten in, Sinne des Abs. 4 zahit die Stadt an den W2VjeWeIls
25 % ais Abschlagszahlungen zuM Quartaibeginn, beginnend ab dem 01.01 2019. Die
Abschiagszahlung wird -;ür•dals Jahr 2019 au vierteljährlich 650.000 ,i' (in •Worten:

• sechshunderenfzigtausend,-- EUR) testgeset7.1, . .  •

(6) Der \WM wird im Laufe des II. Qt_iartals des Jahre 2020 cti.jahresidabi-•echnung 2(:)19• •
voriegen. Soferr sich hei der jahresendabrechnung zeigt, dass eine Cher- oder.Unter-

' • zählung vorllegt, 1st diesä innerhalb eines Monats nach 2ugang der Jahresendabrech- •
nung auszugleichen. •

. • • § 3 — La dzeit der 1, Nachragsvereirdbavung • .Die Laufzeit der vorliegenden 1. N?chtragsvereinbarung beträgt - beginnend am 01..01.2019 -

ein Jahr; rnithin endet die Kooperationsvereinbarung deš \AO/ .mit der Stadt, ohne dass es
einer Kündigung bedarf, arn 31_12.2019.

•

§ 4 — Schefotyndiforciernis und Sonsiiges• •
(1) Änderungen und Ergänzungen dleser L NachtragSvereinharung bedüilen zu ihrer

Wirksamkeit der Schriftforrn.' Dies gilt auCh für die ktderung oder Aufhebung dieser
Klausel.

(2) •iviündliche Nebenabreclen zu.dieseg- 1. NachtragsVereinbarung hestehen nat.

4 .5 —SaletoiiSeile= KiaUscel •
(1) Soliten einzeine -13esilmrnungen dieser 1..Nachtragsvereinbarung unwirksam oder

nichtig sein oder..werden„ $o berührt dies c!ie Güitigkeit der übrigen Bestirnmungen
sowle die Wirksamkeit dieser Vereinharung Ira Ganzen nicht. •

(2) Die Parteien verp.flichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen dui-en neue
3estimmungen, die dem iiiciert unwirksamen•oder nichtigen Be'drnrnungen enthaltce.•
nen whschaftlichen Re.gelungsgeha it in rechtlich zuiässiger «Weise ents6re-herl, zu"Ar-

. setzen. Entsprechendes gilt: wenn sich in der. 1. Nachtragsvereinbarung eine LCicke
hereusstelIen sollté. Zur .Ausfüllung der Lücke verpfiichten sich die Parteien auf dle
gtablierung angemessener Regelungen in dieser 1. Nachtragsvereinbarüng hinzuWir-
ken: die dem Regelungsgehalt am nächsten kernmen, weichen die Vertragsschließen-

•
SeiLe 3 v.,14if••
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den nach dem Sinn und des Zweck der 1. Naehtragsvereinbarung bestimmt.hätten,
• wenn dieser Punkt \..ton den Parteien vor Vertragsschluss bedacht ikrden wäre.
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